
Rechtliche Situation bei Zweitstudium- was gilt?
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 31. August 2016 23:55

studentin234: und kannst du mir bitte noch meine Frage beantworten, ob du mir vorgeworfen
hast, dass ich dir Sachen unterstelle, die du nie geschrieben hättest?`

btw:

Zitat

Hat dir deine Mutti etwa nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, im Beisein von Dritten
in der 3. Person über sie zu sprechen?

Zitat von studentin234

Die Moderation verlangt, dass man sich ordentlich verhält, aber andersherum und
bei einigen Mitgliedern existieren offenbar keine Grenzen.
Da werden Dinge vorgehalten, die man so nie geschrieben hat und nicht gesagtes
hinein interpretiert.
Also wieder ein Forum, in der die Mods nach belieben zensieren und
Stammmitglieder offenbar einen Freifahrtschein in der Endlosschleife haben.

kl. gr frosch
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